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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE GEMEINEIDG. TAGSATZUNG

NACH BADEN [VOM1 . - 13 . DEZEMBER]

EA VI 2, 453 (Nr . 246)

Gesandte : Beat Kaspar  Zurlauben von Gestelenburg,
Statthalter , Ritter , Landeshptm . , Herr zu Nesselnbach,
Hembrunn und Anglikon , [ Stadt - und Amts - ]Rat;
Johann Weber,  Hptm . , Altlandvogt [ von Baden und
der Freien Aemter ] , [ Stadt - und Amts - ] Rat

"1 . Werden die HH. Ehrengesandten Ihnen angelegen sein lassen } dass die mit

allen unnseren allierten hochen Cronen undt Potenzen . . . habendte Pündt

naeh Jedessen buechstäbliohen Inhalt treüwlioh , auffreoht undt redtliah

gehalten } undt weder auff ein noch anderen Theill die Ueberzügin [franz.

Transgressionen ] Jnn den Pündten ordenlich einverleibte undt vorbehaltne

■ . ■Länder gestattet werden sollen . Was aber die dismahlige Eydtgnössische



Veldtzüg in [ span . ] Niderlandt betrifft , last man solches von unnser Ohrts

wegen bey Jüngsthin gethaner Höchen gewaldts [Landsgemeinde ] Erkhandtnus

verpleiben . ^

2 . Dem Herrn Engelländischen [richtig holländischen ] abgesandten [Peter]

Valchenier  solle khein Audienz ertheilt werden , sofehm Er nit

von Jhr Keyserlich Mayestet [Leopol  dl . ] Caracterisiert sein möchte.

3 . Wegen allhiesigen Müntzwesens , so fehm Anzug beschehen wurde , sollen die

. . . Ehrengesandten Jhnen krefftigist angelegen sein lassen , damit unnser

Ohrt deswegen bey alten Freyheiten undt Regalieyi verpleiben möge.

4 . Denn Luggarnischen Underthanen wegen äbgang der Läbensmittlen [ Getreide]

solle mit undt nebet andern lobl . [mitreg . ] Ohrten sovill möglich hilff
2undt trost entbotten werden.

5 . Die Einrichtung des Eydtgen . Commercii gegen Franckhreich solle den an den

Passen ligenden Ohrten obgelegen sein , ein gnauwe obsicht zue halten , da¬

mit khein betrug wegen contrabanda underlauffe.

6 . Wegen langwirig Waldtbodischen [Alp Waldboden ] Streittigkheit [ zwischen

der Abtei Pfäfers und Vaz] , wan selbe endtlich zue erhaltung PundtgnösBi¬

scher Fründtschafft undt gueter Correspondenz gegen Pündten in güete möch¬

te beygelegt werden , undt solches aber mehrtheils [den im Sarganserland]

, . . Cath . reg . lobl . Ohrten beliebig sein wurde , sollen unnsere HH . Ehrende-
3

putierte auch beystimmen . "

Melchior I t e n , Landschreiber von Zug

1 ) vgl . EA VI 2, 544 Punkt 2 sowie 456 c und AH 41/14
2) vgl . EA VI 2, 2098 Art . 149 [Hier ist im speziellen von Lugano die Rede . ]
3 ) vgl . ebenda 1911 Art . 278

Original - AH 48 , 210 - 211
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